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D Örtliche Bauvorschriften 
 § 74 Abs. 1 LBO 

 
D 1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
 (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 
D 1.1 Dachform und Dachgestaltung 

Dachform 
Dachform und Dachneigung der Dächer der Hauptbaukörper entsprechend 
Eintrag in der Nutzungsschablone. 
 
Dachaufbauten 
Dachgauben, Dacheinschnitte und Quergiebel bei Satteldächern sind zuläs-
sig. Die Summe der Länge der Dachgauben, Dacheinschnitte und Quergie-
bel darf je Dachseite 40 % nicht überschreiten. Bei Quergiebeln ist eine 
Überschreitung der zulässigen Traufhöhe um maximal 2,00 m zulässig. Der 
Abstand zwischen Dachaufbauten, Dachgauben, Dacheinschnitten und 
Quergiebeln muss mindestens 1,50 m betragen. Zum Ortgang und zum First 
ist ein Abstand von mind. 1,50 m einzuhalten. Bei Gauben ist zusätzlich ein 
Abstand von mindestens 0,50 m zum traufseitigen Dachrand einzuhalten 
(jeweils gemessen parallel zur Dachdeckung). 
 
Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie/ Anlagen zur Energieversorgung 
Bei Flachdächern: 
Bei Flachdächern dürfen Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sowie 
sonstige Anlagen zur Energieversorgung (z.B. im Zusammenhang mit Wär-
mepumpen) die Oberkante des Dachrands (Attika) um maximal 1,50 m über-
ragen. Sie müssen gegenüber der Außenkante der Außenwände des darun-
ter liegenden Geschosses um den Betrag ihrer Höhe, jedoch mindestens 
0,50 m zurückgesetzt sein und zudem parallel oder senkrecht zur Ausrich-
tung der Gebäudehauptkörper angeordnet werden (siehe Ziffer C 2.2 ). 
 
Bei Satteldächern: 
Bei Satteldächern sind nur parallel zur Dachfläche liegende Sonnenkollekt-
oren zulässig. Zum Ortgang, zum traufseitigen Dachrand und zum First ist 
ein Abstand von mind. 0,50 m, einzuhalten. 
 
Dachgestaltung 
Dacheindeckungen aus unbeschichteten Metallen wie Kupfer, Zink oder Blei 
sind nicht zulässig, da sie den Schwermetallgehalt im Niederschlagswasser 
erhöhen. Hiervon ausgenommen sind Regenrinnen, Regenfallrohre, sowie 
untergeordnete Dacheindeckungen wie Gauben, Erker und Eingangsüber-
dachungen. 
 

D 2. Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grund-
stücke (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

 
D 2.1 Allgemeine Gestaltung der Freiflächen auf den bebauten Grundstücken 

Die Freiflächen auf den privaten Baugrundstücken sind mit Ausnahme von 
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Zufahrten, Wegen, Terrassen und sonstigen Nebenanlagen zu begrünen und 
gärtnerisch anzulegen und entsprechend zu unterhalten. 

 
D 2.2 Gestaltung in Verbindung mit erdüberdeckten Tiefgaragen 

Nicht überbaute Flächen von Tiefgaragen sind mit Ausnahme ihrer Zufahrts-
bereiche mit einer Erdüberdeckung von mindestens 50 cm zu versehen und 
zu begrünen. Hiervon sind Terrassen, Spiel- und Aufenthaltsbereiche sowie 
Wege ausgenommen. Wände von aus der Erde ragenden Tiefgaragen, sind 
mit Ausnahme der Zufahrtsbereiche mit Erde anzuschütten oder mit Natur-
stein zu verblenden oder mit einer rankenden Bepflanzung, mit oder ohne 
Rankhilfe, zu begrünen. 
 

D 2.3 Einfriedigungen 
Als Einfriedigungen entlang der öffentlichen Verkehrsfläche sind nur Hecken 
aus heimischen Laubgehölzen, auch mit innen liegendem Maschen- oder 
Knüpfdrahtzaun mit einer maximalen Höhe von 1,50 m, zulässig. Zum Rand 
der angrenzenden öffentlichen Flächen muss mit diesen Einfriedigungen ein 
Abstand von mindestens 0,50 m eingehalten werden.  
Bei der Anlage von Zäunen ist ein Bodenabstand zwischen der Zaununter-
kante und dem anstehenden Gelände von 10 cm einzuhalten, um den unge-
störten Wechsel von Kleintieren zu gewährleisten. 
 
An den gemeinsamen seitlichen Grundstücksgrenzen auf der Gartenseite 
sind bei Doppelhäusern (einseitige Grenzbebauung) Sichtblenden/ Terras-
sentrennwände bis zu einer Höhe von 2,00 m und bis zu einer Länge von 
5,00 m – gemessen ab der gartenseitigen Gebäudeflucht – zulässig. Zu an-
dern Grundstücksgrenzen sind solche Einfriedungen unzulässig. 

 
D 2.4 Abfall - und Wertstoffbehälter 

Standorte für Abfall- und Wertstoffbehälter sind durch Einhausung, Sicht-
schutzelemente oder Eingrünung mit Sichtschutzhecken so zu gestalten, 
dass der Blick auf die Behälter dauerhaft abgeschirmt wird. 
 

D 2.5 Stützmauern 
Stützmauern allgemein 
Stützmauern sind bis zu einer Höhe von maximal 0,90 m zulässig. Unterer 
Bezugspunkt ist die Höhe des fertiggestellten Geländes am Mauerfuß. Mit 
der Außenkante der Stützmauern ist ein Abstand von mindestens 0,50 m 
zum Rand der angrenzenden öffentlichen und privaten Verkehrsfläche ein-
zuhalten. 
 
Zulässig sind Mauern aus Naturstein, Beton sowie Betonmauerscheiben und 
Gabionen, die zu begrünen sind. 
 

D 3. Zahl der notwendigen Stellplätze (§ 74 Abs. 2 LBO) 
Bei der Errichtung von Gebäuden mit Wohnungen sind je Wohneinheit min-
destens 1,5 Stellplätze herzustellen. Die Summe wird jeweils auf die nächste 
ganze Zahl aufgerundet (d.h. je Einfamilienhaus generell mindestens 2 Stell-
plätze). 
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D 4. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickerung von Nieder-
schlagswasser auf privaten Baugrundstücken  
(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 LBO) 
 
Bei der Errichtung von Neubauten sind auf den privaten Baugrundstücken 
Retentionszisternen zum Sammeln und zur Nutzung des Niederschlagswas-
ser herzustellen. Hierbei ist ein Retentionsvolumen von 1m3 je angefangene 
250 m2 Grundstücksfläche nachzuweisen. Das auf privater Fläche anfallende 
Niederschlagswasser darf nicht direkt (unter Umgehung der Zisterne) der 
Regenwasserkanalisation zugeleitet werden.  
 
Dabei soll die Retentionszisterne jedoch mindestens ein Speichervolumen 
von 3,0 m³ je Niederschlagswassernutzungsanlage aufweisen. 
 
Der Drosselabfluss (i.d.R. zwischen 0,05 bis 2 l/s), der Rückwirkung auf die 
Gebäude-/ Grundstücksentwässerung hat, ist vom Antragssteller zu bemes-
sen. Die Bemessung ist dem Entwässerungsgesuch beizulegen. 
 
Die dauerhafte Funktion der Zisterne ist zu gewährleisten. 
 
Hinweis zu D4: 
 
Anfallendes Niederschlagswasser von Dachflächen darf nicht auf direktem 
Weg in die Mischwasserkanalisation geleitet werden, sondern ist ausrei-
chend dimensionierten Retentionszisternen zuzuführen. Diese bestehen aus 
einem Speichervolumen mit gedrosseltem Abfluss und - bei Bedarf - einem 
Nutzungsvolumen für den privaten Gebrauch (siehe Schema Retentionszis-
terne). 
 

 
Schema Retentionszisterne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


